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SOZIALGERICHT LAN

In dem Antraqsverfahren

DSHUT

- Antragstelierin

Proz.-Bev.:
Rechtsanwalt  Mathias Klose, Dr.-Gessler-Straße 16a, 93051 Regensburg -  16/.1OKLOS -

gegen

- Antragsgegnerin -

Angelegenheiten nach dem SGB l l  -  Grundsicherung für Arbei tsuchende (AS)

er lässt die Vorsi tzende der 5.  Kammer, Richter in am Sozialger icht Wagner-Kürn, ohne
mündl iche Verhandlung am 25. März 2010 folgenden

Beschluss:

l l

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstwei l igen Anordnung verpf l ichtet ,  der An-
tragstel ler in vor läuf ig ab 03.02.2010 bis 30.06.2010 Leistunoen nach dem SGB l t  in
gesetzl icher Höhe zu gewähren.

Die Antragsgegnerin hat die notwendigen a u ßerger ich ichen Kosten der Antragstel-
ierin zu erstatten.
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Der zulässtge Antrag auf Er lass einer einstwei l igen Anordnung nach $ g6b Abs. 2 Satz2

sozialgerichtsgesetz (SGG) ist begründet, soweit er sich auf die vorläufige Gewährung

von Leistungen nach dem Zwelten Buch Sozialgesetzbuch (SGB l l )  ab Eingang des An-

trags bei  Gericht (03.02.2010) bezieht.

Bei  dem strei tgegenständl ichen Absenkungsbescheid vom 30.12.2009 handelt  es sich um

einen mit  der Anfechtungsklage anzugrei fenden Verwaltungsakt im Sinne von S 39 Nr.1

sGB I l ,  der die Aufhebung von Leistungen der Grundsicherung für Arbei tssuchende re-
gen.

ungeachtet dessen kann die Antragstel ler in einstwei l igen Rechtsschutz vor i iegend nur

nach $ 86b Abs. 2 Satz 2 SGG - und nicht nach g B6b Abs. 1 Satz 1 Nr.  2 SGG durch

Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs bzw. der am 23.03.2010 er-

hobenen Klage -  erreichen, da eine Bewi l l igung von Leistungen nach dem SGB l l  für  den

strei tgegenständl ichen Absenkungszeitraum von Februar 2010 bis Apri l  2010 vorab noch

nicht ergangen ist .  Die begehrte Leistung war also von der verwaltung nicht oder nicht in

beantragten Umfang zuvor bewi l l igt  worden (Sächsisches LSG, Beschluss vom

28.04.2008, Az: L 3 AS 1 1 0/08 AS-ER und Sächsisches LSG, Beschluss vom 16.07.2007.

Az : t3B414106AS-ER) .

I t i l i t  e iner Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage des nach SS g6a Abs. 2 Nr.  4

SGG, 39 Nr.  1 SGB l l  sofort  vol lz iehbaren Bescheids vom 30.12.200g, in Gestal t  des Wi-

derspruchsbescherds vom 18.03.201 0, wäre der Antragstel ler in nicht gedient,  da vor l ie-

gend keine vorher ige Leistungsbewi l l igung in vol ler Höhe exist iert ,  d ie damit  wieder auf le-

ben würde.

Die Antragstellerin begehrt vorliegend eine Erweiterung ihrer Rechtsposition durch vorläu-

f ige Zuerkennung des Regelsatzes in vol ler Höhe, so dass es sich um eine Vornahmesa-

che handelt .  Das Begehren der Antragstel ler in war daher sachgerecht als Antrag auf Er-

lass einer Regelungsanordn ung nach g 86b Abs. 2 Satz 2 SGG auszulegen.

Nach $ 86b Abs .  2 Satz 2 SGG kann das Gericht der Hauptsache, sowett  ein Fal l  des Ab-

satzes '1 nicht vor l iegt,  auf Antrag eine einstwei l ige Anordnung zur Regelung eines vor läu-

figen Zustands in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis treffen, wenn eine solche Re-
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gelung zur Abwendung wesent l icher Nachtei le nöt ig erscheint  (Regelu ngsanordn ung).  Die

einstwei l ige Anordnung sol l  den Zei traum bis zur abschl ießenden Hauptsacheentschei-

dung durch eine Zwischenregelung überbrücken und auf diese Weise den Rechtsstrei t  in

der Hauptsache entscheidungsfähig erhal ten.

Voraussetzung für eine solche Regelungsanordnung ist  gemäß $ 86b Abs. 2 Satz 4

SGG i .V.m. gg 920 Abs. 2 und 294 Abs. 1 der Ziv i tprozessordn ung (ZpO), dass neben

einem Anordnungsanspruch auch ein Anordnungsgrund als Ausdruck der besonderen

Dringl ichkei t  der Entscheidung glaubhaft  gemacht wird.

Soweit  es sich um die vor läuf ige Gewährung von Leistungen ab Antragseingang bei  Ge-

r icht handelt ,  wurde ein Anordnungsgrund ausreichend im oben genannten Sinne glaub-

haft  gemacht.  Al lerdings fehl t  es für die Gewährung von Leistungen für die Vergangenheit

an einem Anordn ungsgrund.

Aus dem Tatbestandsmerkmal der, ,Abwendung eines wesent l ichen Nachtei js"  im Sinne

des S 86b Abs. 2 Satz 2 SGG ist  zu schl ießen, dass die Beeinträcht igung noch nicht ein-

getreten sein darf, sondern zukünftig noch bevorstehen muss. Abzustellen ist dabei

grundsätzl ich auf den Zeitpunkt des Eingangs des Ei lantrags bei  Gericht.  Für Leistungen

für die Vergangenheit  s ind die Antragstel ler daher grundsätzl ich auf den Rechtsweg in der

Hauptsache zu verweisen (vgl .  Bayer.  LSG, Beschluss vom 06.03.2007, Az L7 B 884/06

AS-ER und Krodel,  Das sozialger icht l iche Ei lverfahren, 2.  Auf lage, Rdnr.  259).

An der Ei lbedürf t igkei t  der Entscheidung bei  einem völ l igen Wegfal l  der Regel le istung in-

folge einer Sankt ionierung um 100 % und der nachgewiesenen drohenden Stromsperre

sowie der drohenden Obdachlosigkei t  infolge der nachgewiesenen fr ist losen Kündigung

der Wohnung bestehen vor l iegend keiner lei  Zweifel .

Das Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes verlangt eine besondere Ausgestaltung,

wenn ohne die Gewährung vor läuf igen Rechtsschutzes schwere und unzumutbare, an-

ders nicht abwendbare Beeinträchtig u ngen entstehen können, die durch das Hauptsache-

verfahren nicht mehr zu beseit igen wären. Das bedeutet vor al lem, dass sich die Anforde-

rungen an den zu fordernden Wahrschein lichkeitsgrad am Rechtssch utzziel zu orientieren

haben, das der Antragstel ler mit  seinem Begehren verfolgt  (Bundesverfassungsgericht

vom 06.02 2007, Az: '1 BvR 3101/06 und vom 12 05.2005, Az: 1 BvR 569/05).  Wit t  s ich

das entscheidende Gericht in einem solchen Fal l  an den E r folgsaussichten der Hauptsa-
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che or ient ieren, dann muss es die sach- und Rechtslage nicht nur summarisch, sondern

abschl ießend prüfen.

Leistungen, die der verhinderung solcher schwereT und unzumutbarer Rechtsver letzun-

gen dienen, dürfen im Ei lverfahren nicht aufgrund bloßer Mutmaßungen zum Hauptsa-

cheanspruch verweigert  werden, soweit  dessen zustehen immerhin als mögl ich erscheint .

Vielmehr ist  aus verfassungsrecht l ichen Gründen eine umfassende Güter-  und Folgenab-

wägung unter Berücksichtigung der Grundrechte des Betroffenen und - soweit verfas-

sungsrecht l ich zulässig -  unter Einbeziehung der einfach gesetzl ichen Maßgaben des

$ 86b Abs. 2Satz2 SGG durchzuführen.

Die Antragstel ler in erhäl t  berei ts sei t  01.0.1.2010 keine Leistungen der Antragsgegnerin

mehr.  Ob und in welcher Höhe die Kosten der Unterkunft  und Heizung durch die Stadt

Straubing (bei getrennter Trägerschaft) bewilligt werden, ist dem Gericht nicht bekannt.

lnfolge des vol lständigen Wegfal ls der Regel le istung werden von der Antragsgegnerin

keine Beiträge zur Krankenversicherung mehr übernommen, so dass die Antragstel ler in

derzeit offenbar nicht krankenversichert ist. Darüber hinaus droht der Antragstellerin eine

Stromsperre,  da sie mit  den monat l ichen Abschlagszahlungen in Rückstand geralen ist .

lm Ubrigen wurde der Antragstellerin aufgrund der aufgelaufenen Mietrückstände das

Mietverhältnis wegen Zahlungsvezugs fristlos gekündigt und sie wurde aufgefordert, ihre

Wohnung bis spätestens 25. Mäz 2010 zu räumen. Der fehlende Krankenversicheru ngs-

schutz,  die drohende Stromsperre und die durch die Kündigung der Wohnung mögl icher-

weise bevorstehende Obdachlosigkeit sind schwerwiegende, mit Eilrechtsschutz zu ver-

hindernde Rechtsver letzungen im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

r ichts,  so dass der Prüfungsmaßstab für das Vorl iegen eines Anord n u ngsans pruchs in

der Weise geändert wird, dass für die Begründetheit des Antrags auf vorläufigen Rechts-

schutz ledigl ich die Mögi ichkei t  des Zustehens eines Hauptsacheanspruchs reicht.

Die erforder l iche Güter-  und Folgenabwägung fäl l t  vor l iegend zugunsten der Antragstel le-

r in aus:

Der Sankl ionsbescheid vom 30.12.2009, m i t  dem für die Zei t  vom 01 .02.201 0 bis

30.04.20'10 die Regel le istung um 100 % gekürzt  wurde, ist  of fensicht l ich rechtswidr ig:
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Gemäß S 31 Abs. 3 Satz 3 i .V.m. Abs. 2 SGB l l  is t  e ine Kürzung des Arbei ts losengeldes

bei einer wiederhol ten Meldepf l ichtver letzung nur dann mögl ich, wenn der Hi l febedürf t ige

zuvor in schrjftlicher Form über die Rechtsfolgen belehrt wurde. Die Rechtsfolgen beleh-

rung hat hierbei  eine Warn- und Erziehungsfunkt ion (Berl i t  in LPK - SGB l l ,  3.  Auf lage,

$ 31, Rdnr.  68)

Nach der neueren Rechtsprechung des Bundessozialger ichts setzt  die Wirksamkeit  e iner

Rechtsfolgenbelehrung voraus, dass sie konkret,  r icht ig und vol lständig ist ,  zei tnah im Zu-

sammenhang mit der jeweiligen Aufforderung erfolgt, sowie dem erwerbsfähigen Hilfebe-

dürftigen in verständlicher Form erläutert, welche unmittelbaren und konkreten Auswir-

kungen sich aus dem Pf l ichtenverstoß für ihn ergeben, wenn hierfür kein wicht iger Grund

vorl iegt (BSG vom 17.12.2009, Az: B 4 AS 30/09 R und BSG vom 18.02.2010. Az. B 14

AS 53/08 R). Diese strengen Anforderungen an den Inhalt der Rechtsfolgenbelehrung

sind nach Auffassung des Bundessozialger ichts vor al lem deshalb geboten, wei l  es sich

bei der Herabsetzung der Grundsicheru ngsleistungen, wie aus der Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts vom 09.02.2010 (A2..  1 BvL '1 l09, 1 BvL 3/09 und 1 BvL 4/09)

hervorgeht,  um einen schwerwiegenden Eingr i f f  handelt .

Die der Aufforderung vom 10.12.2009, zu einer äzt l ichen Untersuchung am 22.12.2009

zu erscheinen, beigefügte Rechtsfolgen beleh rung bezieht s ich ausschl ießl ich auf die gg

60 bis 67 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB l) .  Die Antragstel ler in wurde dabei

insbesondere auf die Vorschr i f t  des $ 66 SGB I  verwiesen, wonach der Leistungsträger

ohne weitere Ermit t lungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder tei l -

we'se versagen oder entziehen kann, wenn der jenige, der eine Sozial le istung beantragt

oder erhäl t ,  sernen M i twirkungspf l ichten nach den SS 6'1 und 62 des SGB I  nicht nach-

Kommt und hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert wird.

Bei dem strei tgegenständltchen Bescheid vom 30.12.2009 handelt  es sich aber keines-

wegs um einen Versagungsbescheid,  sondern um einen Sankt ionsbescheid nach $ 31

SGB l l .  Das ergibt  s ich aus dem Tenor und aus der Begründung des Bescheides, der le-

digl ich mit  einem Satz auf die Vorschr i f t  des g 31 Abs. 3 und Abs. 6 SGB l l  verweist .

Die Antragstellerin wurde aber rn keiner Form auf die Rechtsfolgen einer v,/iederholten

Pf l ichtver letzung nach g 31 Abs. 3 Satz 3 i .V.m. g 31 Abs. 2 SGB l l  h ingewiesen.

Die in $$ 60 bis 67 SGB I  niedergelegten Mitwirkungsobl jegenheiten bleiben zwar ergän-

zend anwendbar,  solange und soweit  die Regelungen über die besonderen Mitwirkungs-
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obl iegenheiten dies nicht ausschl ießen, also den Lebenssachverhal t  n icht ausdrückl ich

oder st i l lschweigend abweichend und/oder abschl ießend regeln (vgl .  BSG vom 19. Sep,

tember 2008, Az: B 14 AS 45107 R).

Eine solche abweichende Regelung stel l t  d ie in g 59 SGB i .V.m. S 309 Abs. 1 Satz 1 des

Dri t ten Buches sozialgesetzbuches (sGB l l l )  normierte pf l icht ,  zu einem ärzf l ichen oder
psychologischen U ntersuchungstermin zu erscheinen, dar.  Zwat normiert  auch $ 62 SGB

I die Pf l icht ,  s ich äzt l ichen und psychologischen untersuchu ngsma ßnahmen zu untezie-

hen; die Pf l icht  nach S 59 SGB l l  i .V.m. S 309 SGB l l l  is t  jedoch auf die spezi f ischen Zwe-

cke des SGB ll ausgerichtet (LSG Sachsen-Anhalt vom 20.02_2009, L 5 B 376/08 AS ER).

lm SGB l l  hat der Gesetzgeber -  jedenfal ls bezogen auf die Pf l ichten in g 59 SGB l l  -  e i-

ne in s ich geschlossene Regelung getrof fen, die sowohl die Pf l jchten, als auch die

Rechtsfolgen im Falle der Verletzung dieser Pflichten (g 31 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 3 SGB

ll)  normiert .  Ein Rückgri f f  auf die al lgemeinen Regelungen des SGB I  ist  in diesem Fal l

ausgeschlossen, vgl .  $ 37 Satz 1 SGB l .

S 66 SGB I  ist  somit  keine taugl iche Norm, um Meldepf l ichtver letzu ngen oder das Nichter-

scheinen zu einer ärzt l ichen untersuchung zu sankt ionieren. Hierfür ist  d ie Vorschr i f t  des

S 31 SGB l l  d ie speziel lere Norm, die gem. g 37 Satz 1 SGB I  der al lgemeinen Vorschr i f t

des $ 66 SGB I  vorgeht (SG Ulm vom 15.08.2008, Az.:  S 10 AS 2799/08)

Die Antragsgegnerin hal  somil  mithin auf dje falschen Rechtsfolgen einer Pf l ichtver letzung

(des N ichterscheinens zur ärzt l tchen Untersuchung) hingewiesen. Eln Hinweis auf die s ich

aus S 31 SGB l l  ergebenden Rechtsfolgen erfolgte nicht.

Die vom Bundessozialgericht aufgestellten strengen Anforderungen an die Rechtsfolgen-

belehrung bei  Sankt ionen (BSG, a.a.O.),  s ind vor l iegend also zweifel los nicht erfül l t ,  da

die Antragsgegnerin vorltegend nicht auf die richtigen Rechtsfolgen hingewiesen hat.

Auf eventuell in der Vergangenheit möglicherweise richtig erteilte Rechtsfolgenbelehru n-

gen hinsicht l ich des N ichterscheinens zu einer äzt l ichen Untersuchung kommt es vor l ie-

gend - entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin - nicht an.

Nicht hinreichend sind nämlich in der Vergangenheit  ertei l te Belehrungen (vgl .  SG Düs-

seldorf vom 14.04.2008, S 43 AS 282107 und LSG Niedersachsen/Bremen vom

31.O7.2007, L 8 AS 605/06 ER). Die Rechtsfolgenbelehrung muss zei tnah im Zusammen-

hang mit  der jewei ls aufer legten Pf l icht ,  zu einem Meldetermin oder zu einer äzt l ichen

-  1 1 -
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Untersuchung zu erscheinen, erfolgen (vgl .  BSG vom 17.12.2009, B 4 AS 30/09 R).  Das
bedeutet, dass die Antragstellerin jeweils wieder neu bei jeder Aufforderung, sich bei der
Antragsgegnerin zu melden, auf die Rechtsfolgen des Nichterscheinens nach s 31 Abs. 2
und Abs. 3 Satz 3 SGB l l  h ingewiesen werden muss.

Aufgrund der oben genannten Ausführungen kann es dahingestel l t  b lejben, ob die An-

tragstel ler in durch die Vorlage einer Arbei tsunfähig kei tsbescheinigung für den geplanten

u ntersuchungstermrn 22.12.2009 bzw. durch die fehlende Vorabentscheidung über die

Erstat tung von Fahrtkosten einen wicht igen Grund im sinne des g 31 Abs. 2 sGB l l  nach-
weisen konnte.

Nach al ledem war das Rechtsschutzbegehren der Antragstel ler in begründet.

Das Ende der in der einstwei l tgen Anordnung getrof fenen Regelung wurde nach dem Er-

messen des Gerichts (gg 86b Abs. 2 Satz 4 SGG i .V.m. 938 ZpO) in Anlehnung an die
grundsätzl iche Gewährung von 6 Monaten gem. S 41 Abs. 1 Satz 4 SGB I l  best immt (Ab-

lauf des letzten Bewi l l igungszeitraums am 31.12.2009).

Die Antragstel ler in wird aber ausdrückl ich darauf hingewiesen, dass die Verpf l ichtung der

Antragsgegnerin zur vor läuf igen Gewährung der Regel le istung bis zum 30.06.2010 nicht

bedeutet, dass die Antragsgegnerin in diesem Zeitraum Meldepflichtverstöße oder das

Nichterscheinen zu einer ärzt l ichen untersuchung bei  Vor l iegen der gesetzl ichen voraus-

setzungen nicht sankt ionieren kann.

Die Kostenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwendung des $ 193 SGG

und der Erwägung, dass das als Antrag auf Er lass einer einstwei l igen Anordnung ausge-

legte Begehren tn vol lem Umfang Erfolg hatte und insbesondere eine rückwirkende vor-

läuf ige Gewährung von Leistungen weder ausdrückl ich, noch konkludent beantragt wurde.

Hinsicht l ich der Gewährung von Prozesskosten hi l fe ergeht ggf.  noch ein gesonderter Be-

sch luss.


